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Muster: Arbeitsvertrag Halbtagsstelle im Monatslohn 

 
ARBEITSVERTRAG FÜR HALBTAGSSTELLE IM MONATSLOHN (Kurzversion) 
 
zwischen 
 
NN 
(Arbeitgeber)  
 
und 
 
NN 
(Arbeitnehmer) 
 

• Tätigkeit: Kaufmännische Arbeiten 

• Arbeitsort: Sitz des Arbeitgebers 

• Stellenantritt: (Datum, Uhrzeit) 

• Dauer: Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• Probezeit: 3 Monate 

• Kündigungsfrist nach Ablauf der Probezeit: Nach Gesetz 

• Arbeitszeit / Pensum: 20 Stunden 

• Einsatzzeit:   Vormittags   Nachmittags 

• Einzuhaltende Blockzeiten: 
Vormittags 09.00 – 11.30 Uhr 
Nachmittags 14.00 – 16.30 Uhr 

• Mehrarbeit: Bereitschaft des Arbeitnehmers nach Treu und Glauben diese zu leisten 

• Lohn: CHF ……………… pro Monat x 13, zzgl. allfällige Kinderzulagen 

• Abzüge vom Bruttolohn: Gesetzlich vorgeschriebene Sozialbeiträge, die Hälfte 
Krankentaggeldversicherungsprämie und ggf. Quellensteuer. 

• Spesen: Betriebsnotwendig angefallene Spesen werden monatlich zusammen mit der 
Salärzahlung ersetzt. 

• Überstundenkompensation: Aus betriebsnotwendigen Gründen mehrgeleistete 
Arbeitszeit ist nach Absprache mit dem Arbeitgeber durch Freizeit von gleicher Dauer zu 
kompensieren. 

• Ferienanspruch: 4 Wochen Ferien pro Kalenderjahr; Zeitpunkt des Ferienbezugs: wird 
vom Arbeitgeber bestimmt, der jedoch Rücksicht auf die Wünsche des Arbeitnehmers 
nimmt, sofern und soweit dies die Aufrechterhaltung des Betriebes zulässt. 
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• Unverschuldete Arbeitsverhinderung und Lohnfortzahlung: Der Arbeitnehmer 
ist kollektiv versichert (diese leistet 80% des durchschnittlichen Lohnes während 720 innert 
900 aufeinanderfolgenden Tagen; die ersten 3 Monate der Krankheitsdauer bezahlt der 
Arbeitgeber [80%]). 

• Unfallversicherung (UVG / NBU): Der Arbeitnehmer ist für die Folgen eines 
unverschuldeten Unfalls versichert. 

• Vertrauensarzt: Bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 2 Wochen kann der 
Arbeitgeber oder die Versicherung auf ihre Kosten eine vertrauensärztliche Untersuchung 
verlangen. 

• Berufliche Vorsorge (BVG): Der Arbeitnehmer ist nach Massgabe des BVG versichert. 

• Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung: Bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform 

• Anwendbares Recht: Schweizerisches Recht 

• Gerichtsstand: Nach Gesetz 

 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Ort, Datum 
 
 
Der Arbeitgeber: Der Arbeitnehmer: 
 
 
 .......................................   ...................................  
Unterschrift Unterschrift 
 


